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1. Satzung  
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG 

für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Kamen vom 20.12.2006 
 
 
 
Aufgrund  

 des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b, S. 304a) und 

 des § 8a des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 1029), 

hat der Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am                  folgende Satzung beschlossen: 
 

 
 
 

Artikel 1 
 
§ 14 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 14 
 

Fälligkeit und Zahlungserleichterungen 
 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 

 

(2) Eine Zahlungserleichterung nach § 8a Abs. 6 KAG NRW in Form von Jahresraten 
(Stundung) wird nur bis zu einer Laufzeit von zwei Jahren gewährt. 
 
(3) Eine Zahlungserleichterung über den Zeitraum von zwei Jahren hinaus wird ausschließ-
lich in Form der Verrentung der Beitragsschuld nach § 8a Abs. 6 Satz 3 KAG NRW gewährt. 
Der Mindestbetrag für die jährlich zu leistenden Zahlungen darf dabei 1/20 der Beitragsschuld 
und 600,00 Euro nicht unterschreiten; dies gilt nicht, soweit eine hinreichende wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. 

 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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